
 
 

Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Science 

Schwerpunktmodul 

Modulnummer 20 
Modulname Berufsspezifische Grundlagen im Berufsfeld Wettbewerb und Regulierung 

(Competition and Regulation – CORE) 
Modulverantwortlich Professur Öffentliches Recht, insbesondere Öffentliches Wirtschaftsrecht 
Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 

• Wettbewerbswirtschaft 
− Wettbewerb als Systemmerkmal, Leitbilder des Wettbewerbs, 
− Wettbewerb zwischen Konkurrenten, Handlungsspielräume auf dem Fir-

menmarkt, Bietverfahren, 
− Marktmacht als Herausforderung der Wettbewerbspolitik 

• Wettbewerbs- und Kartellrecht 
− Schutz der Institution „Wettbewerb“ und des werblichen Marktverhaltens 

der Unternehmen in Deutschland und Europa 
• Öffentliches Wettbewerbsrecht 

− Beschreibung der wesentlichen Funktionen des Öffentlichen Wettbewerbs-
rechts (Wettbewerbsschaffung, -ermöglichung, -lenkung und -sicherung) 
anhand ausgewählter rechtlicher Mechanismen wie dem Recht öffentlicher 
Unternehmen, dem Recht der Netzzugangs- und Preisregulierung, dem 
Subventionsrecht oder dem Vergaberecht 

Qualifikationsziele: 
• Vermittlung von Kenntnissen der wichtigsten wettbewerbstheoretischen Kon-

zepte sowie der Wettbewerbspolitik 
• Kenntnis der Möglichkeiten und Grenzen des hoheitlichen Zugriffs auf das Ver-

hältnis konkurrierender Unternehmen 
• Vorbereitung auf eine wettbewerbs- und regulierungsbezogene Tätigkeit z.B. in 

öffentlichen, d.h. hoheitlich beherrschten Unternehmen oder in Behörden, die 
sich wie die Kartellbehörden spezifisch mit Regulierungsfragen befassen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Projekt. 
• V: Wettbewerbswirtschaft (2 LVS) 
• V: Wettbewerbs- und Kartellrecht (2 LVS) 
• V: Öffentliches Wettbewerbsrecht (2 LVS) 
• PR: Berufsfeldprojekt (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Empfohlen werden: 
• Module 1a, 1b, 3, 5 – 13 
Das Modul ist nur in Kombination mit Modul 27 wählbar. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus vier Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zu Wettbewerbswirtschaft (Prüfungsnummer: 63302) 
• 60-minütige Klausur zu Wettbewerbs- und Kartellrecht (Prüfungsnummer: 

64208) 
• 60-minütige Klausur zu Öffentliches Wettbewerbsrecht (Prüfungsnummer: 

64114) 
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• Anrechenbare Studienleistung: Projektarbeit (Umfang: ca. 12 Seiten, Bearbei-
tungszeit: 90 AS, 12 Wochen) zum Berufsfeldprojekt (Prüfungsnummer: 
61104) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung min-
destens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 14 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Wettbewerbswirtschaft, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich (3 

LP) 
• Klausur zu Wettbewerbs- und Kartellrecht, Gewichtung 1 – Bestehen erforder-

lich (3 LP) 
• Klausur zu Öffentliches Wettbewerbsrecht, Gewichtung 1 – Bestehen erforder-

lich (3 LP) 
• Anrechenbare Studienleistung: Projektarbeit zum Berufsfeldprojekt, Gewich-

tung 1 (5 LP) 
Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 420 AS. 
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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